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Inhalt 
Das Merkblatt 1/85 «Behindertengerechte Sanitäran­
lagen» ist in Überarbeitung und erscheint danach un­
ter der Nummer 010 im neuem Layout der Fachstelle. 

Grundlagen/Gültigkeit 
Erläuterungen  und  Grundsätze  des  nachfolgenden 
Merkblattes mit  Stand  1985  haben weiterhin  Gültig­
keit.  Einzelne  masslischen  Detailangaben  haben  sich 
zwischenzeitlich verändert und sind unserer Webseite 
zu entnehmen oder der  aktuellen Norm SIA 500.    Es 
gibt  zudem weitere Planungshilfen der Fachstelle mit 
aktuellen Informationen zum Sanitärbereich. 
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Merkblatt 1/85 
Behindertengerechte Sanitäranlagen 

Einleitung 
Behindertengerechte Sanitäranlagen gehören zu den wich-
tigsten Voraussetzungen lür die Benutzbarkeit von Bauten 
und Anlagen lür behinderte Personen. Barrieren in Sanitär-
anlagen. und dort besonders beim Klosett. haben ein• 
schneidende Beschränkung der Mobilität und Selbständig-
keit Behinderter zur Folge. Noch ,mmer sind behindenenge-
rechte Lösungen zu wenig bekannt und leider nicht selbst• 
verständlich. 
Die lnlormationen In diesem Merkblatt sollen eine Hille bei 
der Planung und Realisierung sein. In Jeder 6/fen//ich zu-
gänglichen Sanitäranlage sollte inskünltig wenigstens eine 
Einrichtung lür Behinderte benutzbar sein. 

Mit den Erfahrungen der letzten Jahre konnten die Grundla-
gen überarbeitet und vervollständigt werden. Die neuen Er-
kenntnisse sind afs Mindest-Anlorderungen in der revidier-
ten NormSN 521 500 •Behindertengerechtes Bauen• des 
CRB enthalten. 
Das vorliegende Merkblatt •Behindenengerechte Sanitär-
anlagen• enthält ergänzende detaillierte Angaben und Er-
läuterungen. Die 2. Auflage wurde aktualisiert und stimmt 
mit der Norm SN 521 500 überein. 

Geltungsbereich 
Die Angaben ,m Merkblatt beziehen sich aul Sanitäranla· 
gen in ölfentlich zugänglichen Einrichtungen, sowie au! 
den anpassbaren Wohnungsbau. Darunter sind insbe· 
sondere diejenigen Wohnungen des allgemeinen Woh· 
nungsbaus zu verstehen, welche im Erdgeschoss oder an 
einer Aulzugsanlage liegen und deshalb mit einem Roll· 
stuhl erreichbar sind. 
Anforderungen an besondere Behindertenwohnungen, 
Heime, Werkstätten oder andere Spezialeinrichtungen 
sind in diesem Merkblatt nicht enthalten. Dalür soll eine 
separate Richilinie herausgegeben werden. 

Die Anforderungen an behindertengerechte öl/entlieh 
zugängliche Anlagen, welche immer den verschiedensten 
Bedürlnissen Rechnung tragen müssen, unterscheiden 
sich teilweise von denjenigen im Privatbereich (Sitzhöhe. 
Hallegritle usw.). Solche Unterschiede sind im Merkblan 
hervorgehoben. Öl/entlieh zugängliche Anlagen müssen 
also weitgehend standardisiert werden, wogegen im Pri• 
vatbereich Immer zuerst die individuellen Bedürfnisse 
abgeklärt werden müssen. Diese Massnahmen sollen 
möglichst auf den jeweiligen Benützer 2ugeschni1ten 
sein. 

Räumliche Anforderungen 
Im Sanitärbereich stehen die Anforderungen der ver· 
schiedenen Körperbehinderten Im Vordergrund. Als 
Richtmass für den Platzbedarf ist der Rollstuhl ausschlag• 
gebend. Die Erfordernis, dass Rollstuhllahrer das Klosell 
benützen können, bedingt vor allem, dass sie an das Klo· 
seit heranfahren und die Türe schliessen können. Neue 
Erkenntnisse haben ergeben. dass dabei die bisher als 

entscheidend angenommene seitliche Paraliei·Stellung 
keine absolute Priorität hat. Eine daraus folgende Anfor· 
derung führt zu anderen Abmessungen. Bei der Anord· 
nung von Apparaten und ihrem Zubehör wurden die 
Bedürfnisse der verschiedenen Behinderungsarten be· 
rücksichtigt. 
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Information und Beratung 
für bauliche Fragen für Hilfsmittel 
Schweizerische Fachstelle SAHB Hilfsmillel-Zentrum 
für behindertengerechtes Sauen Industrie Süd 
Kernstr. 57 D0nnernstr. 32 
8004 Zürich 4702 Oensingen 
Tel. 044 299 97 97. Fax 044 299 97 98 Tef. 062 388 20 20, Fa)( 062 388 20 40 
www.hindernisfrei-bauen.ch wvm.sahb.ch 
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Dusche 
• Der Duschbereich dan keine Schwellen oder Absätze auf-

weisen. Die Ausbildung mll einem Gefälle von max. 2-3 % 
gewährleistet das Befahren mit einem Rollstuhl. Auch für 
Gehbehinderte sind Schwellen oder kleine Absätze Hinder· 
nisse und Gefahrenquellen. Schwellenlose, befahrbare 
Duschen sind zudem als Manövrierfläche mehrfach nutzbar. 

•. Bei 6ffentlich zugänglichen Duschanlagen (Hallenbäder, Turn-
hallen. etc.) soll mindestens eine Dusche wie folgt ausgestat-
tet sein (siehe Fig. 6): 
- ein Klappsitz 
- eine horizontale und eine vertikale Haltestange 
- ein Klappgriff beim Fehlen einer Seitenwand 
- Armatur und Brause vom Sitzen aus bedienbar 
- Brause. höhenverstellbar an vertikaler, gut befestigter Gleit• 

stange, die sich auch als Haltestange eignet 
• Im Privatbereich muss die Anordnung von Sltzmögllchkeiten 

und Haltegriffen mit den Betroffenen individuell abgeklärt 
werden. 

• Hinweise für die Bodenkonstruktion: 
- Als wasserdichte Beläge sind bekannt: Bleitassen, Kunst-

sto!I-Folien und -Beläge, Gussasphalt Die wasserdichte 
Schicht soff an den Wänden hoch- und über den Gelällsbe-
reich hinausgezogen werden. 

- Genügend grosser Bodenablauf (Durchmesser min. 
10 cm) 

- Der Gefällsbruch soll ausserhalb des Ouschvorhangbe-
reichs liegen. 

- Kleinformatige Bodenplauen erleichtern die Ausführung 
eines korrekten Gefälles. 

Badewanne 
• ßei 8Mewannen in öffentlich zugänglichen Gebäuden (z.B. 

Hotels, Badeanlagen etc.) sind an der Badewannenlängsseite 
horizontale und vertikale Haltegriffe vorzusehen. Fig. 7 zeigt 
eine empfehlenswerte Ausstanung. 

• Im Privatbereich muss die Anordnung von Haltegriffen mit 
den Betroffenen individuell abgeklärt werden. Zusätzlich gibt 
es zur Erleichterung des Ein- und Aussteigens je nach Bedan 
verschiedene Hilfsmillel {Badesitze, Elektrolifter etc.). 

• Eine Sitzfläche am Kopfende ist wünschenswer1. Damit sie 
zum Ein-und Aussteigen benützt werden kann, muss die Breite 
min. 40 cm beiragen (Fig. 7). 

• Oie Armatur soll an der Längsseite der Badewanne montiert 
werden (Fig. 7). 

Dusche und/oder Badewanne 
• Wo immer möglich, ist sowohl eine Dusch- als auch eine 

Bademöglichkeft vorzusehen. So kann den unterschiedli-
chen Bedürfnissen Behinderter am besten Rechnung getra-
gen werden. Dies Ist insbesondere auch im Wohnungsbau 
wünschenswert. Fig. 8 zeigt zwei solcher platzsparender Kom-
binationsmöglichkeiten der Dusche mit Badewanne, 
Waschlisch und Klosell. Schwellenlose, befahrbare Duschen 
sind als Manövrierfläche mehrfach nutzbar. 

• Ist nicht beides möglich, so ist im Privatbereich die Badewanne 
einer Dusche vorzuziehen, weil mit den heuligen Hilfsmilleln ei-
ne Badewanne auch zum Duschen genutzt werden kann. 

• Die Hygiene wird erlelchter~ wenn sich das Klosett im gleichen 
Raum wie Badewanne und/oder Dusche belindeL 

Sämtliche Massangaben sind 
als Fertigmasse zu verstehen . 

Fig. 6 Ausstattung einer öflentloch 
zugänglichen Dusche 

Fig. 7 Ausstattung einer Badewanne 
in einem öffentlich zugdng-
lichen Gebäude 
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Fig. 8 2 Beispiele für Kombinationen 
von Badewonne und Dusche 
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